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Aas Arörecht des SYegatten. 
(Korrespondenz,.) 

I n einer früheren Numnier unseres Blattes 
haben wir das eheliche Gütenecht Liechtensteins 
gebracht: diesmal wollen wir die erbrechtliche 
Stellung der Ehegatten ins Auge fassen. 

Das gegenseitige Erbrecht der Ehegatten ist 
in den §§ 757—759 des bürgerlichen Gesetz' 
buches geregelt. — Das Gattenerbrecht ist ohne 
Rücksicht auf das Vernwgen ein w e ch s e l s e i -
t i g e s und setzt den Rechts- und Fortbestand 
der Ehe bis zum Tode eines der Gatten vor-
aus. Ein getrennter Ehegatte hat daher kein 
gesetzliches Erbrecht (§ 1266). Uneiuverständ-
liche Ehescheidung (Trennung von Tisch und 
Bett) zieht für den schuldigen Gatten den Ver-
lust des gesetzlichen Erbrechts nach sich (§ 759). 
nicht dagegen die einverstä'ndliche. — Dem über
lebenden Ehegatten fällt m a n g e l s V e r -
w a n d t er des verstorbenen Gatten dessen 
ganzer Nachlas, au. Dieser Fall kommt praktisch 
fast nie vor. Ein wichtiger Fall ist jedoch der. 
daß der verstorbene Gatte von unehelicher Ge-
burt ist: Dann erbt der überlebende den ganzen 
Nachlaß. Dieses ist nur ein s u b s i d i ä r e s 
Erbrecht. Regelmäßi« hat der Ueberlebende 
nur ein mit dem Erbrechte der Verwandten des 
Erblassers k o n k u r r i e r e n d e s . — Neben 
Verwandten in aufsteigender Linie und Sei-
tcnverwandten'des Erblassers, gleichviel welchen 
Grades, gebührt dem Gatten ein Viertel der 
Erbschaft m „unbeschränktem Eigentum", d. h. 
er hat m jeder Beziehung die Rechtsstellung 
eines Erben. Neben Nachkommen des verstor-
bcnen Gatten (ehelichen, unehelichen, legitimier-
ten oder bloß Lldoptivkindern usw.) gebührt dem 
Gatten nur eine Quote der Erbschaft „zum le-
benslangen Genüsse". Das Eigentum daran 
verbleibt den Nachkommen. Die Nutzgenutz-
guote beträgt nie mehr als einen Viertel der 
Erbschaft, im Falle der Konkurrenz mit drei 
oder mehreren Kindern — aber einen Kopfteil 
(Virilportion). Sind die Nachkommen des 
Erblassers nicht Kinder ersten Grades, so tritt 
Stammteilung ein. — Es ist heute noch die 
Rechtsstellung des mit den Nachkommen des 
Erblassers konkurrierenden Ehegatten unter den 
österreichischen Juristen bestritten. Aufgegeben 
ist heute die Ansicht, das Genunrecht des Ehe-
qatten sei eine Nutznießung im Sinne des Ge-
setzes. Nach Unger u. a. befindet der Ueberle-
bende in Bezug auf die Erbschaftsquote m der 
gleichen Rechtsstellung wie ein Legatar, dem der 
Fruchtgenu» an einer solchen Quote vermacht 

MelS-Bad«z, 14. Noocaber 1914. 
worden ist. Das Recht des Gatten wäre dem 
nach ein sog. gesetzliches V e r m ä c h t -
n i s (eigentlich ein Widerspruch). 

Nach Ansicht der Kommentatoren Pfaff und 
Hofmann soll eine zugunsten der den Gatten 
überlebenden Nachkommen des Erblassers ange> 
ordnete, somit bedingte sideikommissarische Sub 
stitution (Nacherbfolge) vorliegen. Der llcberte 
bende ist Vorerbe u. die Nachkommen sind Nach; 
erben. Der mit den Verwandten des Erblassers 
konkurrierende Gatte muß sich in seinen Erbeitl 
einrechnen lassen, was ihm durch Verfügung von 
Todes wegen oder infolge von ehegüterrechtli-
chen Verträgen (Ehepakten) aus dem Vermögen 
des Verstorbenen zukommt (§ 758). Von der 
Anrechnung ausgeschlossen ist jedoch die letzt-
willig wie vertragsmäßig auf den Todesfall 

zugewendete Fruchtnießung (Advitalitätsrecht). 
hinsichtlich welcher dem Ueberlebenden nur ein 
Wahlrecht zusteht (§ 1258), dasselbe gilt bezüg-
lich des aus der Gütergemeinschaft Gewönne-
nen. Der Erblasser kann die Einrechnungs-
Pflicht ausschließen. 

Besondere Bestimmungen hinsichtlich Ueber-
nähme eines bäuerlichen Anwesens haben wir 
früher schon angeführt. Der Gatte erhält aber 
durch jenes bäuerliche Sondererbrecht keinen 
höheren Erbanteil. 

Das Erbrecht der Ehegatten, wie es nun 
bei uns gilt, bedarf dringend der Resorm.-Dei 
überlebende Gatte wird recht schlecht gestellt. B«< 
sonders tadelnswert ist die gleiche Behandlung 
des Gatten, er mag mit den Eltern des Erblas-
sers oder mit noch so entfernten Seitenverwand-
ten desselben zusammentreffen. Andere Rechte, 
wie das schweiz. und deutsche, haben dem Gat-
ten je nach der entfernteren Verwandtschaft der 
Erben mit dem Erblasser einen steigenden Erb-
teil zugewiesen. — Neuestens ist auch in Oe-
sterreich mittels einer Notverordnung zum bür-
gerlichen Gesetzbuch das Erbrecht der Ehegatten 
ergänzt worden. 

Geschichtlich sei schließlich noch erwähnt, daß 
die erbrechtliche Stellung unter dem Erbfolge-
patent vom Jahre 1890 eine viel günstigere 
war. Dem Ueberlebenden gebührte in jedem 
Fall ein Kmdesteil aus der Erbsaft, unter Um-
ständen war er sogar noch Noterbe (§§ 7 und 
57). 

Z>er kranke Wann am Aosporus. 
Der 29. Mai des Jahres 1453 ist einer der 

denkwürdigsten Tage in der Geschichte der Tür-
kei. die gegenwärtig als Letzter der Mächte in 

die Schicksale des Völkerkrieges eingegriffen hat. 
In jenem Jahre 1453 ist nämlich Konstantino-
pel. die Residenz und Hauptstadt des alten oft-
römischen Reiches nach heldenmütiger Verteidi-
gung des letzten christlichen Kaisers, Constan-
tm XI., in die Hände der Türken gefallen. Das 
Kreuz, das der erste christliche Kaiser, Konstan-
tin der Große, im vierten Jahrhundert schon 
auf die Kirchen seiner neu gegründeten Residenz 
gepflanzt hatte, wurde heruntergeholt und muß-
te dem Halbmond weichen. Aber nicht bloß 
Konstantinopel hatte sich unter das Scepter des 
Halbmondes zu beugen. Der ganze Balkan mit 
Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Serbien 
und Bosnien wurde eine Beute der unaufhalt-
sam vordringenden türkischen Heere. Das Land, 
nördlich vom Schwarzen Meere, die Ukraine ge-
nannt, also Süd-Rußland und weiter Sieben-
bürgen, ja ganz Ungarn ward im Laufe der 
Zeit dem türkischen Reiche einverleibt. Das 
geschah zu Lande und auf dem Wasser? Bis zum 
Jahre 1571 war die türkische Flotte der Schrek-
ten der Meere, galt sie als die unüberwindliche, 
unbesiegbare Herrscherin auf dem Ocean. Das 
Jahr 3561 aber brachte die Wendung auf dem 
Wasser mit dem großen Seesieg bei Lepanto. 
in welchem die stolze Königin der Meere von 
Don Juan d'Anstria dem tapferen Sohne Karls 

^ .des'V. in den Grund gebohrt wurde. Ein 
D e r f J M M d c r i ' später' wären auch die Tage-der 

unbesiegbaren türkischen Heere gezählt. Anno 
J6S2 jniildcn 200,000 Türken unter dem Groß-
ucziv Kam Mustafa vor Wien. Die alte Kai-
serstadt und mit ihr das ganze Christentum zit-
tcrte. Aber Oesterreich holte aus zu seinem 
größten Streiche. Im Verein mit den Polen 
schlug es den Halbmond. in der Schlacht am 
Kahlenberg aufs Haupt. Von jetzt an war es 
aus mit deni Knegsglück der Türken. Lang-
sam aber sicher mußte der Halbmond wieder ein 
Stück vom eroberten Land nach dem andern 
herausgeben. Zuerst schlug die Stunde für die 
österreichischen Kronländer Ungam und Sieben-
bürgen dank des größten Feldherrn Habsburgs 
Prinz Ellgen von Savohen. Dann kamen die 
Länder nördlich des Schwarzen Meeres, dfe 
Rußland der Türkei entriß. Jetzt — aber erst 
im Jahre 1821 schlug die Stunde der Freiheit 
auch für die Griemen. Alezander Dpsilanti rief 
von Jaul, aus sein Volk zu den Waffen. In 
wenigen Wochen flammte der Aufruhr in der 
ganzen griechischen Welt. Europa wurde hin-
qenssen, als das kleine Volk den Kampf um die 
Freiheit der Heimat mit einem Heldenmute 

fühne. der an die größten Taten deS^altm 
Griechenland gemahnte und bewundert half es 
m.t Rat und Tat. riß endlich die Kabinette der 
Großmächte mit sich fort; denn auS eigener 
Kraft hatte Griechenland die Freiheit nicht ge-
wonnen. Scho« hatte Hrahim Pascha verheerend 
den Pelopones durchzogen; schon war Misso-
lunghi gefallen, da griff die vereinte englisifk 
französisch-russische Seemacht ein, vernichtete 
die türkische Flotte in der Seeschlacht bei Nava-
rino und — Griechenland war frei. Nahezu ein 
Jahrhundert besteht jetzt dieser neue griechische 
Siaat. aber der Traum, der die Seele des Grie-
ckcnvolkes seit Anbeginn bewegt, ist noch nicht 
iil Erfüllung gegangen. Ein Grieche war es ja, 
der als letzter osttömischer Kaiser gegen den An-
stürm des Halbmondes die alte Hauptstadt des. 
Reiches so heldenhaft verteidigt hatte. Stände 
heute dem griechischen Volke nur die Macht der 
Türken im Wege, sie würden es erzwingen und 
ein griechischer Kaiser würde wieder in der Ha-
\)th Sophia gekrönt werden. Aber der Träum 
der Griechen bewegt noch andere Mächte. Noch 
andere Völker hoffen in Byzanz die Erfüllung 
ihrer alten Sehnsucht zu finden. Es sind fürs 
erste die Bulgaren. Nach ihnen soll nicht , ein 
griechischer, sondern ein bulgarischer Cor.diese 
Welt beherrschen und dieser Traum wäre Bul-
garien im letzten Balkankrieqe beinahe «in Er« • 
füllung'gegangene. Schön hatten seine siegreichen 
Truppen Adrianopel erobert und schickten -sich 
an. gegen die Hauptstadt zu ziehen. Hätte nicht 
ein dritter Rivale seinen starken Arm schon 
lnägst nach der Kaiserkrone von Konstantinopel 
ausgestreckt, der Zug wäre geglückt. Aber seit 
zwei Jährhunderten hat Rußland niemals die-
ses Ziel aus dem Auge gelassen. Es konnte also 
nicht zuschauen, wie die junge südslavische Macbt 
sich von feinere Führung losmachte und in külj-
nem Siegeszug den Einzug von Konstantinopel 
erzwang. Deshalb fiel Rußland Bulgarien in 
den Arm und verurteilte es zur Ohnmacht. Dem 
kranken Mann am Bosporus aber, der Türkei 
wurde ein neues Glied amputiert. Von seinem 
europäischen Besitze verblieb ihm em Stück nicht 
mehr so groß wie unsere Schweiz mit kaum an-
derthalb Millionen Einwohnern. Soll nun die 
Türkei auch fernerhin m diesem Besitze verblei-
ben,-oder wird eine andere Macht, und es wäre 
keine andere als die russische am goldenen 
Hörne und somit über das ganze Slaventum 
und Griechentum sein Scepter schwingen? Diese 
Frage wird der gegenwärtig tobende Weltkrieg 
mit andern lösen. 

JeuMeton. 

Nie Shnsten eine Frau gewinnt. 
>Aon Jeremias Gotlhels.» 

Die Antwort gefiel der Bäurin b'sunderbar wohl; 
das seiner dachte sie, der die Sach schmeck' (rieche), 
aber sie doch slir das halte, w°S sie sei, und die Nase 
abseits drehe. Sie konnte gar nicht begreifen, wo 
Stlldi blieb, und wurde ungeduldig, hatte aber nicht 
Ursache dazu. Stüdi übertrieb es mit der Toilette 
nicht; es war zum Brunnen gegangen, hatte Hände 
und Gesicht gewaschen, Hemd und Fürtuch waren 
rein, und weiß, wie man sie zu tragen Pflegt, wenn 
man aufS Feld vor der Leute Augen kommt und 
nicht bloß vor der Mensche» Augen, sondern auch 
vor dl- Augen, die dahin sehen, wohin noch keine 
Sonne geschienen, keines Mensche» Auge je gedrun-
gen ist.) Mit den nassen Händen strich e« sich nun 
die Haare zurück, waS ganz geschwind sich machte, 
denn Schmachtlocken, wie die heutigen Meitschi sie 
tragen, hatte sie nicht. Die Schuhe zog eS au», klopfte 
die Erde aus, welche darin war, machte mit einem 
Knebel oberflächlich die ab, welche darum hing, 
schlüpfte wieder hinein, und fextig war Stüdi. Un-

. besangen trat es in̂ bie Küche, ließ weder am Ringgi 
seine Verlegenheit au8t noch verbarg eS sie hinter 
einem andern Gegenstände, sondern als Christen zur 
Mutter sagte: „So wird da»: das Rechte fein," und 
hinzufedte: „Grüß Gott und einen guten Abend geb 
dir G-ttl" sagte «S: „Grüß Gott dich wieder; schön 
warm hat eS gemacht heute!" ' 

«Ja,'" sagte Christen, «daS Hab ich auch erfahren, 
besonder»^« unten da» Loch herauf; Sei uns oben 

zieht immer ctwaS der Wind, da unten aberwarS 
wie in einem KSSkessi, Ich habe fast geglaubt, eS 
müsse geschieden sein und.id) müsse voreinander, der 
eine Teil wolle z'Käsmilch werden, WaS der andere 
wolle, darüber kam ich noch nicht recht, etwas Nun-
berlichs allweg, wie ich habe mögen merken." 

Das lächerte Mutter und Tochter, und die letz-
tere sagte: „Oeppe viel RarS wärS wohl nicht ge-
Wesen, wenn hu bist wie die andern." 

„Ho," sagte Christen, „rühmen apart will ich 
mich nicht, es trägt nichts ab. die Wahrheit muß im. 
mer an Tag, man mag es anstellen, wie man will, 
und sollte es hundert Jahre gehen. Aber etwa? 
Schlechtes wird man kaum von mir vernehmen, and 
wenn Ich auch vor meinem Herrgott ein großer 
Sünder bin, so ists doch nicht, daß Ich meine, ich 
müsse alles mitmachen, WaS die andern machen. 
Einer hat seine Freude ben Weg, der andere diesen 
Weg; mir gefällt eS daheim am besten, wenn man 
im Frieden fein kann und alles gut geht, wie an 
einem Schnürchen." 

Die Rede gesiel Mutter und Tochter b'sunderbär 
wohl, aber sie sagten nichts darauf. Die Mutter hieß 
die Tochter zum Essen rufen, dasselbe hineintrage^ 
Christen hineingehen; er werde müde sein und froh, 
abzusitzen, hier sei er Ihr nur Im Wege, Da» wün-
derte Christen, daß er In die Stube, wo d°S Volk 
ab, gehen sollt-, aber -S gefiel ihm; er hatte -S 
sonst schon erlebt, daß man Ihn in -laem Haufe 
sorgfältig verbarg in irgend einem Gemache, in wel» 
ch-S kein Uneing-w-Ihier den Fuß s-b-n durfte, und 
Ihm das Essen heimlich zubrachte wie einem Staats-
gefangenen. Diese Oeffentlichkeit gefiel ihm, nur 
hätte er ger» gewubt, war sie' HauSfltte -der «in 

Zeichen besondern'Wohlgefallens, eine Aufnähme in 
des Hauses traulichen Kreis. Das sah er wohl, 
die Leute wiesen ihn nicht von der Hand; sie schie
nen Ihn erheblich, näherer Untersuchung wert zu 
finden, nicht ungünstig für Ihn gestimmt zn sein. 
Während Stüdi den Tisch zuweg machte, redete er 
ein vernünftiges Wort mit ihm,' und als der Bater 
kam, hieb dieser Ihn gottwilchen und gab ihm die 
Hand. 

Beim Essen tat Christen bescheiden, betete etwas 
länger als die andern, langte aber seltener in die 
Milch, redete wenig, machte sich dagegen tapfer a« 
die Erdäpfel, und als das Brot umging, gab er eS 
weiter ohne abzuhauen. 

„Willst nicht Brot?" sagte Stüdi und r-icht« 
dasselbe ihm wieder. 

„Nehme nie, wenn wir Erdäpfel haben, Erdäp-
fel sind mir das Liebste." antwortete er. 

Christen hätte aber Takt; da die Diensten mit 
am Tische saßen, so fetzte er Hinz«: »Die andern 
nehmen immer Brot daheim, derentwegen, weil ich 
kcins nehme, meine ich nicht, die ander» sollten es 
auch so machen, da läßt man ein jedes machen, wie 
es ihm beliebt. „Wer recht weichen soll, muß auch 
recht zu essen haben," fagt dieMutter, und mir ist? 
auch fo." ^ 

„He, ja," sagte ein alter Knecht. „eS wär fo, 
aber.an allen Orten ists nicht fo. Als ich hierher 
kam/ war es mir ungewohnt genug, daß jedes fo 
viel Brot nehme» konnte als es wollte, denn ich war 
früher an einem Orte, wo wir »m: halb genug )« ef. 
fea hatten Anken und Schmutz käme»'nicht viel in 
ihre Pfannen,- die Sellen mochte»' daS Koche» nicht 
ertragen.'keine 'dauerte länger' als acht Tage, sie 

wurde fo dürr und fprSd,̂  daß sie brachen wie dürre 
Grasstengel. In der Suppe sah man selten ein 
Schneseli Brot, mehr als ein Dutzend Schnittchen 
kamen selbst an einer Kindstaufe nicht hinein '̂ Am 
Tage vorher, ehe ich fortging, da trieb Ich ihnen eS 
ein. Die Schuhmacher waren -dazu noch da auf 
der Stör. Sobald wir gebetet hatten, nahm ich den 
Löffel, fuhr in der ganzen Schüssel herum wie wild; 
sowie ich ein Schnittchen Brot auf dem Löffel sah, 
nahm ich es geschwind, hielt eS dem Rachbarkaecht 
dar und sagte: „Gschwind, gschwinh, häb mirS, ich 
will'hurtig noch ein anderes fangen wenn» noch 
möglich ist." ES hat noch lange nachher alle» ge-
lachet. Sie haben es öppe ungern genug gehabt." — 

DaS war die Heldentat de? alten Knechte», die 
er zu erzählen liebte bei jedem Anlasse, »nh der-
Übeln tat eS ihm niemand, war «» doch Mi einzige 
Heldentat, die ihm bas Bewußtsein gab/ dab er et-
waS fei und etwas könne. Christen sagte nicht viel 
dazu, er kannte de» B od«»,' a»f dem er stand, ,» 
wenig, um sich vom Stamme weg weit hinan» auf 
die «este zu lassen. " ' 

Lange aß man nicht, Harum konnte man auch" 
nicht viel schwatzen; wer viel schwatzte,'kam zu kurz 
mit dem Essen, • denn' länger, als die ändern am i 
Tisch zu fitzen, dessen schämten-sich auch die, die sonst 
gern«, viel schwatzten. :• Al» wieder1 gebetet worden,̂  • 
alle» aufstand und die Diensten ' zur, Tür 'hinaus, 
waren, sagte Christen, er hätte fragen > wollen/ ob er 
da-über.Rächt bleiben könne? J - , *, 

„Sag' du, Han»," sagte die .Frau. - ' ,~, -
^ a 6 ' . avarti -nichts <6awtbeT^:'fagle;lb^.v s;:; u 

* - «He nun/ so fällt ihr Dank haben auf» allerdöchft • * 
und-vergelt« --.Gott,̂ -sagte Christen. Dara»f>üing ' 


